
zudecken und zu klären, warum der Jugendliche straf
fällig wurde und welcher staatlichen und gesellschaft
lichen Maßnahmen es bedarf, um ein erneutes Straf
fälligwerden oder ein weiteres sozial negatives Verhal
ten zu verhüten. Durch eine gezielte, sorgfältig 
vorbereitete Fragestellung sollen die Eltern angeregt 
werden, zugleich selbstkritisch einzuschätzen, ob und 
inwieweit sie selbst Erziehungsfehler begangen haben, 
die die Straftat begünstigten.
In welcher Reihenfolge den weiteren Teilnehmern an 
der Beratung das Wort zu erteilen ist, hat der Ge
sprächsleiter entsprechend der jeweiligen Gesprächs
atmosphäre und unter Berücksichtigung der zu klären
den Teilfragen zu bestimmen. Die Praxis lehrt, daß es 
zur Vorbereitung auf das Gespräch notwendig ist, einen 
auf das konkrete Verfahren bezogenen Fragespiegel 
auszuarbeiten.

Das Protokoll über die komplexe Einschätzung
Die komplexe Einschätzung wird mit einem ausführli
chen Protokoll über den Inhalt der gemeinsamen Bera
tung abgeschlossen, wenn unter Berücksichtigung der 
bisher gewonnenen Erkenntnisse über das objektive 
Tatgeschehen damit zu rechnen ist, daß der Staatsan
walt Anklage erheben wird.
Für die Anfertigung des Protokolls ist der Gesprächs
leiter verantwortlich. Er trägt zunächst die wichtigsten 
Angaben zur Person der Gesprächsteilnehmer ein. 
Dann folgen grundsätzlich die Darlegungen des Vertre
ters des Referats Jugendhilfe, soweit nicht ein geson
derter schriftlicher Bericht dieses Organs (§ 71 Abs. 3 
StPO) vorliegt. Dies wäre dann am Anfang des Pro
tokolls ausdrücklich zu vermerken. Wird im Verlaufe 
der komplexen Einschätzung die teilweise Abänderung 
oder Vervollkommnung des schriftlichen Berichts not
wendig, so müssen die zusätzlichen Ausführungen des 
Vertreters des Referats Jugendhilfe ebenfalls am An
fang des Protokolls stehen.
Unabhängig davon, ob die schriftliche Einschätzung 
nach § 71 Abs. 3 StPO vom Organ der Jugendhilfe 
selbständig ausgearbeitet wurde oder Bestandteil des 
Protokolls über die komplexe Einschätzung ist, muß 
sie inhaltlich den Forderungen entsprechen, die in 
Ziff. 1.2.6. der Gemeinsamen Anweisung des Ministers 
für Volksbildung, des Generalstaatsanwalts der DDR 
und des Ministers des Innern vom 15. Juni 1968 über 
die Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaft, der Unter
suchungsorgane des Ministeriums des Innern und der 
Organe der Jugendhilfe bei der Bekämpfung der Ju
gendkriminalität und zur Sicherung der Erziehung und 
Entwicklung gefährdeter Kinder und Jugendlicher® 
festgelegt sind. Darauf hat auch der Staatsanwalt ge
mäß § 87 StPO zu achten.
Nach den Ausführungen des Vertreters der Jugendhilfe 
folgen im Protokoll die Ausführungen der Eltern und 
dann die Einschätzung des Vertreters des Lern- oder 
Arbeitskollektivs des Jugendlichen. Soweit der Sekre
tär der FDJ-Gruppe teilgenommen hat, sind seine Dar
legungen gleichfalls in das Protokoll aufzunehmen.
Die Ausführungen der Gesprächsteilnehmer sollen zu
sammenhängend dargelegt und durch deren Unter
schrift bekräftigt werden. Wichtige Unterlagen, die 
durch die Teilnehmer der Beratung vorgelegt? wurden, 
sind dem Protokoll im Original, abschriftlich oder als 
Fotokopie als Anlage beizufügen. Sie sind wichtige In
formationen für das Gericht und für den im Falle der 
Verurteilung einzuleitenden Prozeß der Strafenver
wirklichung.

6 Vgl. zu dieser Gemeinsamen Anweisung Goldenbaum, „Ge
meinschaftsarbeit im Ermittlungsverfahren gegen Jugend
liche“, NJ 1969 S. 298 ff.

Die Organisierung der pädagogischen Einflußnahme

Die Organisierung einer bewußten und gezielten päd
agogischen Einflußnahme auf den Jugendlichen setzt 
voraus, daß durch die komplexe Einschätzung Klarheit 
über die politisch-ideologische Grundhaltung des Ju
gendlichen, über die Entwicklung sozialistischer Ein
stellungen und Überzeugungen sowie den Grad ihrer 
Verinnerlichung bei ihm, über seine Verhaltensnormen 
und Interessen, seine geistigen Fähigkeiten und seine 
Beweggründe (Motive) zur Straftat Klarheit geschaffen 
wurde.
Gegenwärtig werden bei der Festlegung von Maßnah
men zur Erziehung jugendlicher Täter und zur Verän
derung der ErziehungsVerhältnisse noch häufig objek
tive Sachverhalte ignoriert. Es werden teilweise Maß
nahmen (Auflagen, Pflichten) festgelegt, die entweder 
objektiv nicht geeignet sind, die PersönlichkeLsformung 
des jugendlichen Täters positiv zu beeinflursen, ocer 
die von ihm nicht akzeptiert werden. Diese Feststellung 
trifft zum Teil noch für Erziehungsprogramme, die 
durch die Leitungen der Jugendstrafvollzugseinrichtun
gen ausgearbeitet werden, für die Ausgestaltung der 
Bürgschaften von Kollektiven der Werktätigen oder 
einzelnen Bürgern und für die Festlegung der Pflich
ten (Auflagen) bei einer Verurteilung auf Bewährung 
zu. Dies erschwert oder verhindert Veränderungen im 
Verhalten oder in der Einstellung des Jugendlichen.

Auf Grund der komplexen Einschätzung ist bereits im 
Ermittlungsverfahren zu prüfen, ob zur Verwirklichung 
von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit eine Betreuung (Bürgschaft, Erziehungsaufsicht 
oder individuelle Betreuung) notwendig werden wird 
und welcher Bürger damit betraut werden könnte. 
Stellt sich in der komplexen Einschätzung heraus, daß 
der Jugendliche einen Lehrer, Lehrausbilder, Kollegen 
oder Brigadier, einen Bürger aus dem Wohngebiet, ei
nen Volksvertreter, ein Mitglied der FDJ-Gruppe oder 
des Elternaktivs besonders schätzt, weil dieser Bürger 
vorbildlich arbeitet, kameradschaftlich und hilfsbereit 
ist, dann sollte versucht werden, diesen Bürger als Be
treuer oder Bürgen zu gewinnen.
Wird festgestellt, daß die Erziehungsberechtigten es bis
her nicht genügend verstanden haben, in der Familie 
eine sozialistische Lebensweise zu entwickeln, einen so
zialistischen Erziehungsstil durchzusetzen, dann sollte 
geklärt werden, von wem die Erziehungsberechtigten 
lernen möchten und auch lernen könnten, wer ihnen 
künftig durch Ratschläge oder die Vermittlung von 
Wissen helfen könnte, ihre Erziehungspflichten (§ 42 
FGB) besser als bisher zu erfüllen. Schätzen die Er
ziehungsberechtigten z. B. eine Familie oder einzelne 
Bürger, weil es diesen gelang, ihre Kinder zu charak
terfesten Menschen zu erziehen, besser mit dem Wirt
schaftsgeld auszukommen oder „die Ordnung des All
tags“ (Makarenko) gut mit ihren beruflichen und elter
lichen Pflichten sowie mit ihrer Weiterbildung in Ein
klang zu bringen, dann sollte versucht werden, diese 
Familie oder einzelne Bürger mit Aufgaben zu betrauen 
die zur Festigung der Familienverhältnisse und zur Ent
wicklung positiver sozialer Beziehungen der Eltern un
bedingt gelöst werden müssen.

Abstrakte und formale, die Fähigkeiten des Jugend
lichen und seine Möglichkeiten ignorierende Festle
gungen sind unbedingt zu vermeiden. Beispielsweise 
vermag eine Verpflichtung, „die 10. Klasse mit Erfolg 
abzuschließen“' oder „die Lehre nicht abzubrechen“, 
wegen ihrer Allgemeinheit keine Veränderungen im 
Verhalten des Jugendlichen herbeizuführen. Auch die 
allgemeine Forderung, sich „in der Öffentlichkeit an
ständig zu verhalten“, ist weder abrechenbar noch kon-
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